
1 | 2 
 

GEMEINDE NORDHEIM Az.: 149.1 
 TA: 149.1:2020/0002/Notbetreuung ID: 203810 
  
Sitzung des Verwaltungsausschusses am 27.05.2020 
Sitzung des Gemeinderates am 29.05.2020 öffentlich 
 
Sitzungsvorlage 43/2020  
Kindergartenangelegenheiten;  
Elternbeiträge während der Notbetreuung;  
Verzicht auf Elternbeiträge für den Monat Mai 2020 
 
 
Sachverhalt: 

Aufgrund der Corona-Situation sind seit dem 17. März 2020 alle Kindergärten und Schulen geschlos-
sen. Für die Eltern, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, wird eine Notbetreuung angeboten. 
Mit den Änderungen der Corona-Verordnung ab dem 27. April wurde die Notbetreuung erweitert, 
sodass nun auch Eltern, die einer präsenzpflichtigen und unabkömmlichen Tätigkeit nachgehen und 
keine andere Betreuung haben, einen Platz in der Notbetreuung für ihre Kinder bekommen. Hierfür 
ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen. Seit diesem Tag konnte auch in Nordheim ein 
Anstieg der Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen festgestellt werden.  

Die Kinder werden grundsätzlich in der jeweiligen Einrichtung, die sie bisher besucht haben, mit ma-
ximal der bisher gewählten Betreuungszeit betreut. Allerdings hat sich gezeigt, dass die meisten El-
tern die Betreuungszeit so kurz wie möglich halten und deshalb die Kinder teilweise weniger Stun-
den/ weniger Tage als bisher betreut werden. So werden beispielsweise Ganztags-Kinder (normal bis 
17 Uhr) bereits um 15 Uhr abgeholt oder es werden im Regelbetrieb (normal Mo-Fr 7:30 – 13:30 Uhr) 
statt 5 Vormittagen nur 3 Nachmittage benötigt.  

Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, nicht die normalen Beiträge zu erheben, sondern diese 
der Situation anzupassen. Bei lediglich tageweiser Betreuung sollte auch die Möglichkeit bestehen, 
lediglich tageweise zu bezahlen. 

Außerdem wird in der Notbetreuung, auch im Ganztag, bisher kein Essen angeboten. Das Essen wird 
von den Eltern mitgegeben. 

Mit der letzten Änderung der Satzung zum 01.05.2020 wurde in § 7 Abs. 8 die Möglichkeit aufgenom-
men, im Einzelfall die Betreuungsgebühr zu reduzieren, wenn der Träger die Betreuungszeit ein-
schränkt. Diese Regelung ermöglicht uns nun die Beiträge ohne eine weitere Satzungsänderung auf 
die tatsächliche Inanspruchnahme anzupassen.  

Die entsprechenden Beiträge können der Anlage entnommen werden. 

Eine Abrechnung erfolgt ab der Inanspruchnahme der erweiterten Notbetreuung am 27. April 2020. 

Bei den Kindergarten- und Krippenbeiträgen werden die Verpflegungspauschale abgezogen und die 
Monatsbeiträge auf Tagessätze heruntergerechnet. 

Die Beiträge für die Schülerbetreuung FLIBS in Nordheim bleiben gleich, da hier bereits einzelne Ein-
heiten gebucht werden können. Die Betreuung während der Unterrichtszeit (Mo – Fr 8:00 – 
12:15 Uhr und Mo, Di und Do 13:30 – 16:00 Uhr) kostet auch in der Notbetreuung nichts. 

Die Beiträge für die Kernzeitbetreuung in Nordhausen bleiben ebenfalls gleich. Dort findet bisher nur 
die Betreuung während der Unterrichtszeit (Mo – Fr 8:00 – 12:20 Uhr) statt, sodass keine Notbetreu-
ungsbeiträge anfallen. 
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Die Beiträge während der Schülerbetreuung in den Ferien (Pfingstferien) sollten ebenfalls auf Tages-
/Wochensätze für eine Betreuungszeit von 7:00 – 13:00 heruntergerechnet werden, wenn eine län-
gere Betreuung bis 15:00 Uhr z.B. aufgrund Personalkapazitäten nicht möglich ist. Ansonsten sollen 
die üblichen Tages-/Wochensätze verwendet werden. Die Kosten für die Verpflegung werden abge-
zogen, da hier ebenfalls keine Verpflegung angeboten wird. 

Die Abrechnung nach Tagessätzen bzw. nach der tatsächlichen Inanspruchnahme kann auch bei einer 
erneuten Erweiterung der Notbetreuung oder einem eingeschränkten Regelbetrieb genutzt werden. 

Durch die vom Land gewährte „Soforthilfe Corona“ für Kommunen für den Monat Mai wird vorge-
schlagen, wie bereits im Monat April, auf die Elternbeiträge für Kindergarten, Krippe und Schülerbe-
treuung zu verzichten. Die gewährte Summe deckt weitgehend den entfallenden Anteil von rund 
50.000 € ab.  

Die Beiträge für die Notbetreuung würden unabhängig davon berechnet werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Anpassung der Beiträge für den Zeitraum der Notbetreuung und einen eingeschränkten Regelbe-
trieb wird wie in der Anlage dargestellt umgesetzt.  

Auf die Elternbeiträge für den Monat Mai wird abschließend verzichtet. Die Beiträge für die Notbe-
treuung sind davon ausgenommen. 
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Beiträge Notbetreuung

KiGa Abrechnung je angemeldetem  Tag Krippe Abrechnung je angemeldetem  Tag

RG und zÖ RG und zÖ
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

bis 3.000 5,90 €           4,52 €           3,00 €           1,00 €           bis 3.000 17,38 €         12,95 €         8,76 €           3,47 €           
3.000-4.500 6,52 €           5,00 €           3,33 €           1,14 €           3.000-4.500 19,14 €         14,29 €         9,66 €           3,85 €           
ab 4.500 7,38 €           5,66 €           3,76 €           1,28 €           ab 4.500 19,04 €         16,19 €         10,95 €         4,38 €           

GT GT
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

bis 3.000 11,24 €         8,62 €           5,71 €           2,19 €           bis 3.000 29,00 €         21,62 €         14,62 €         5,80 €           
3.000-4.500 12,43 €         9,76 €           6,90 €           4,00 €           3.000-4.500 31,90 €         23,80 €         16,14 €         6,43 €           
ab 4.500 14,19 €         10,80 €         7,86 €           5,05 €           ab 4.500 36,28 €         27,00 €         18,28 €         7,33 €           

FLIBS Abrechnung je angemeldeter Einheit Kernzeit Nordhausen Abrechnung je angemeldetem Tag

Mo - Fr (jeweils einzeln buchbar) pauschal 5 €/ Tag
7:00 - 7:55 und 16:00 - 17:00 Uhr

1. Kind 2. Kind 3. Kind
bis 3.000 1,70 €           1,30 €           0,85 €           
3.000-4.500 1,90 €           1,45 €           0,95 €           
ab 4.500 2,15 €           1,60 €           1,10 €           

Mo -Fr (jeweils einzeln buchbar)
12:15 - 13:30 Uhr

1. Kind 2. Kind 3. Kind
bis 3.000 2,80 €           2,10 €           1,40 €           
3.000-4.500 3,05 €           2,30 €           1,55 €           
ab 4.500 3,50 €           2,60 €           1,75 €           

Mi + Fr (jeweils einzeln buchbar)
13:30 - 16:00 Uhr

1. Kind 2. Kind 3. Kind
bis 3.000 4,25 €           3,20 €           2,15 €           



3.000-4.500 4,70 €           3,55 €           2,35 €           
ab 4.500 5,35 €           4,00 €           2,70 €           

Ferienbetreuung (Pfingstferien) (normale Sätze) ggf. noch abzüglich
7:00 - 15:00 Uhr Mittagessensbeitrag (3,20 €) 

Woche Tag Woche Tag Woche Tag
bis 3.000 68,00 €         18,70 €         51,00 €         14,00 €         34,00 €          9,40 €                  
3.000-4.500 74,80 €         20,50 €         56,10 €         15,40 €         37,40 €          10,30 €                
ab 4.500 85,00 €         23,30 €         63,80 €         17,50 €         42,50 €          11,70 €                

Ferienbetreuung (Pfingstferien) (Tagessätze)
7:00 - 13:00 Uhr

Woche Tag Woche Tag Woche Tag
bis 3.000 39,00 €         11,63 €         26,25 €         8,10 €           13,50 €          4,65 €                  
3.000-4.500 44,10 €         12,98 €         30,08 €         9,15 €           16,05 €          5,33 €                  
ab 4.500 51,75 €         15,08 €         35,85 €         10,73 €         19,88 €          6,38 €                  

1. Kind 2. Kind 3. Kind

1. Kind 2. Kind 3. Kind
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